
Welche Rechtsgrundlagen müssen beach-
tet werden?
● Eingriffe in Natur und Landschaft (§ 14 Bundes-

naturschutzgesetz): Veränderungen der Ge-
stalt oder Nutzung von Grundflächen

● Besonderer Artenschutz und Ausnahmerege-
lung (§§ 44 und 45 Bundesnaturschutzgesetz):
Tötungsverbot, Störungsverbot, Beeinträchti-
gung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten,
Beschädigung von Pflanzen und deren Stand-
orten

● Gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 Bundes-
naturschutzgesetz)

● Verträglichkeit und Zulässigkeit von Projekten
mit den Erhaltungszielen eines NATURA 2000-
Gebietes, EU-Schutzwürdigkeit (§ 34 Bundes-
naturschutzgesetz)

● Regelungen von Naturschutz- und Landschafts-
schutzgebiets-Verordnungen

● Ggf. Regelungen des Waldgesetzes
Da Ihnen als Veranstalter i.d.R. die für die ge-
plante Veranstaltung anzuwendene Rechtslage
und die zu berücksichtigenden Belange meist
unbekannt sind, bietet die untere Naturschutzbe-
hörde hier im Vorfeld ihre Beratung an.

Was müssen Sie bei der Vorbereitung
Ihrer Veranstaltung berücksichtigen?
● Es ist Aufgabe des Veranstalters einzuschät-

zen, ob es durch seine Veranstaltung zu einer
erheblichen Beeinträchtigung von besonders
schützenswerten Tieren (vor allem in der Brut-
und Setzzeit) und Pflanzen kommen könnte
(insbesondere in NATURA 2000- und Land-
schaftsschutzgebieten), oder ob möglicherwei-
se sogar ein Eingriff im Sinne der §§ 14 und 15
Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) vorlie-
gen könnte.

Beratungsbogen
Sie planen die Ausrichtung einer Veranstaltung im
Außenbereich? Falls Sie mit einer größeren Teilnehmer-
zahl (über 100 Personen) rechnen, sollten Sie eine
kostenlose  Beratung bei der untere Naturschutzbehörde
wahrnehmen. Folgende Aussagen muss der Beratungs-
bogen enthalten:
� Ort, Datum und Art der Veranstaltung
� Erwartete Teilnehmer- und Besucherzahl
� Vorgesehene Wander- oder Fahrtrouten, Aussagen

zu eventuell benötigten Infrastruktureinrichtungen
(z.B. Parkplätze, Rastplätze, Toilettenwagen, Aufstel-
len von Zelten)

� Im Hinblick auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen
sind Aussagen zu betroffenen Lebensräumen, betrof-
fenen Tier- oder auch Pflanzenarten, eventuell
Schutzgebieten und eventuell eine FFH-Verträglich-
keitsprognose notwendig.

Wir empfehlen dringend, sich bei Planung einer solchen
Veranstaltung frühzeitig mit der unteren Naturschutzbe-
hörde oder anderen zuständigen Behörden, z.B. Forst-
amt, Landwirtschaftsamt, Ordnungsamt, Straßenver-
kehrsbehöde)   in Verbindung zu setzen, die dann auch
gerne beratend zur Seite stehen.
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● Sollte der Veranstalter zu dem Ergebnis kom-
men, dass eine Beeinträchtigung vorliegen
könnte, wird eine kostenfreie Beratung empfoh-
len. Es ist angeraten, zur Vorbereitung der
Beratung einen Beratungsbogen bei der unteren
Naturschutzbehörde einzureichen, aus dem u.a.
die erwartete Teilnehmer- bzw. Besucherzahlen,
die geplante Streckenführung und die Infrastruk-
tureinrichtungen hervorgehen.

● Der Naturschutzbeauftragtes prüft nach Einrei-
chung die Route und zieht ggf. die NATURA
2000-Beauftragten, die stattliche Vogel-
schutzwarte sowie weitere ehrenamtliche Sach-
verständige hinzu. Falls es Bedenken gegen
eine geplante Route gibt, werden im Rahmen
der Beratung Alternativen zum bisherigen Stre-
ckenverlauf aufgezeigt. Diese Beratung ist kos-
tenlos.

● Wenn sich bei der Beratung herausstellt, dass
ein Eingriff i.S.v. § 14 BNatschG vorliegt, dann
ist vom Veranstalter i.S.v. § 17 Abs. 4 Satz 2
BNatschG ein Gutachten vorzulegen.

● Sollte der Veranstalter das Beratungsangebot
nicht wahrnehmen und es im Rahmen der
Veranstaltung zu einer erheblichen Schädigung
von Flora und Fauna kommen, so müssen diese
Schäden verfolgt, falls es sich um Vorsatz und
Fahrlässigkeit handelt, auch geahndet werden.

● Diese o.g. Regelungen betreffen grundsätzlich
nur Wanderveranstaltungen im Außenbereich.
Bei Veranstaltungen mit technischen Hilfsmitteln
(etwa Rally-Rennen, Rad- und Mountainbike-
Rennen) ist regelhaft anzunehmen, dass eine
Beeinträchtigung von Natur und Landschaft
vorliegt.
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Freizeitveranstaltungen und Natursport liegen im
Trend, wobei vor allem naturnahe Landschaften
attraktiv sind und von vielen Menschen als Erho-
lungs- und Bewegungsräume genutzt werden. Die
stille Erholung durch Spaziergänger, radelnde Fami-
lien oder vereinzelte Jogger ist eine vergleichsweise
schonende Nutzung des sensiblen Außenbereichs.

Veranstaltungen, wie Volksläufe, Wandertage, Rad-
bzw. Mountainbike-Rennen, für die auch öffentlich
geworben wird, können jedoch manchmal unsere
vielfältigen Landschaften mit ihren Tieren und Pflan-
zen beeinträchtigen. Dabei gibt eine Menge denk-
barer Varianten an Veranstaltungen und möglichen
Beeinträchtigungen..

Damit Sie schnell ans Ziel kommen und unsere
Natur größtmöglichen Schutz genießt, bieten wir
Ihnen an, Sie durch das Labyrinth von Paragraphen
und Zuständigkeiten zu lotsen. Mit überlegter Vor-
bereitung, der Kenntnis vorhandener Rechtsgrund-
lagen und einer Beratung durch die untere
Naturschutzbehörde lassen sich Veranstaltungen im
Einklang mit der Natur gestalten.

Welche Beeinträchtigungen können durch
Veranstaltungen in der Natur auftreten?
Große Relevanz kommt der Auslegung der Teilneh-
merzahl, dem Organisationsgrad, der unbe-
schränkten Bewerbung der Veranstaltungen und der
Frage zu, ob bei der Durchführung die Nutz-, Schutz-
und Erholungsfunktion der Landschaft sowie natur-
und artenschutzrechtliche Belange beeinträchtigt
werden können.

Die richtige Wegeführung oder der richtige Stand-
ort sind für die Naturverträglichkeit einer Veranstal-
tung von großer Bedeutung. Verläuft die Strecke auf
befestigten Wegen, sind Konflikte meist gering.
Querfeldeinlaufen hingegen schädigt die Natur, vor
allem bei größeren Teilnehmerfeldern, und kann
Arten gefährden oder Artenverschiebungen hervor-
rufen. Die Trittbelastung wirkt je nach Jahreszeit
manchmal längerfristig oder kann auch dauerhaft zu
einer Zerstörung des betroffenen Lebensraumes
führen.

Manche Wege durchziehen Bereiche mit dem
Vorkommen geschützter Tierarten. Zur falschen
Zeit, z.B. in den Brut- und Setzzeiten zwischen März
und Juli begangen, können vor allem störungsem-
pfindliche Arten ihre Bruten aufgeben oder ihr
Brutgebiet verlassen. Meist haben sie aufgrund ihrer
hohen Ansprüche an den Lebensraum keine Aus-

weichmöglichkeiten. Störungen sind relevant im
Hinblick auf ihre Dauer, auf ihre Intensität, auf die
Häufigkeit des Auftretens und auf die zeitliche
Verteilung (Tages-/Jahreszeit). Ob sie erheblich
sind, können meist nur Fachleute beurteilen.

Aber auch Flächen mit dem Vorkommen von
geschützten Pflanzenarten können von einer
Veranstaltung betroffen sein, z.B. wenn sie als
Rast- oder Verpflegungsstelle genutzt werden
sollen.

Infrastruktureinrichtungen, wie Verpflegungs-
stände, Parkplätze für Teilnehmer und Besucher,
Zuschauerplätze können mit einer Beeinträchti-
gung des Bodens und einer Zerstörung von Le-
bensräumen verbunden sein und sollten nur an
weniger sensiblen Stellen eingerichtet werden.

Oft vergessen, für die naturschonende Planung
einer Veranstaltungen aber auch wichtig, ist die
Berücksichtigung von Besuchern: Wo finden
sie ihre Parkplätze? Stehen sie entlang der
Strecke verteilt oder an fest ausgewiesenen
Standorten? Was geschieht mit Plastikgabeln und
Papptellern, die bei der Verpflegung ggf. ausge-
geben werden?
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass je
höher der Organisationsgrad einer Veranstaltung
ist, desto größer können die Beeinträchtigungen
von Natur und Landschaft sein. Deshalb:
● Informieren Sie sich über die Natur und darüber,

wie man sie schützen kann. Veranstaltungen in
der Natur erfordern eine sorgfältige Planung

● Nutzen Sie markierte Wege, Routen, Park- und
Lagerplätze

● Beachten Sie Sperrzeiten und Schutzbereiche
● Respektieren Sie den Lebensbereich von Tier

und Pflanze sowie die Rechte anderer Men-
schen

● Fahren Sie möglichst mit Bussen und Bahnen
oder bilden Sie Fahrgemeinschaften.
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